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Deutscher Bundestag 
13. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Dr. Christa Luft, Dr. Heidi Knake-Werner, Rolf Kutzmutz, Dr. Gregor 
Gysi und der Gruppe der PDS 

Arbeitsplätze durch Finanzhilfen und Steuervergünstigungen 

Steuergelder der Bürgerinnen und Bürger werden in großem Um-
fang als Finanzhilfen und Steuervergünstigungen gemäß § 12 des 
Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirt-
schaft (StWG) eingesetzt. Nach dem Willen des Gesetzgebers sol-
len Subventionen die Zielrichtung verfolgen, unzumutbare sozia-
le Härten vorübergehend abzufedern. Das und die tatsächliche 
Wirkung der Subventionen auf die Sicherung und Umgestaltung 
von Arbeitsplätzen sowie den Umweltschutz werden für den Zeit-
raum des Fünfzehnten Subventionsberichts 1993 bis 1996 hinter-
fragt. 

Wir fragen die Bundesregierung: 

I. Finanzhilfen 

1. In welchem Umfang werden Finanzhilfen insgesamt, in den 
einzelnen Bundesländern jeweils und getrennt für die Jah-
re 1993 bis 1996 gewährt 

a) Finanzhilfen der Gebietskörperschaften insgesamt? 

b) Finanzhilfen des Bundes? 

c) Finanzhilfen der Länder? 

d) Finanzhilfen des ERP („European Recovery Pro-
gramme")? 

e) Finanzhilfen der Europäischen Union? 

2. In welchem Umfang werden Finanzhilfen insgesamt, in den 
einzelnen Bundesländern jeweils und getrennt für die Jah-
re 1993 bis 1996 gewährt 

a) an Existenzgründer? 

b) an Unternehmen mit unter 20 Beschäftigten? 

c) an Unternehmen mit 20 bis 99 Beschäftigten? 

d) an Unternehmen mit 100 bis 499 Beschäftigten? 

e) an Unternehmen mit 500 bis 999 Beschäftigten? 

f) an Unternehmen mit 1 000 und mehr Beschäftigten? 

3. Für welche Finanzhilfen läßt sich eine Aufgliederung der 
vorangegangenen Frage vornehmen? 
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4. Welche 20 Unternehmen erhalten die höchsten Finanzhil-
fen (getrennt für die Jahre 1993 bis 1996)? 

5. In welchem Umfang ist die Gewährung von Finanzhilfen 
gesetzlich an die Frage der Sicherung und Umgestaltung 

von Arbeitsplätzen gebunden? 

6. In welchem Umfang ist die Gewährung von Finanzhilfen 
direkt an die Sicherung und Umgestaltung von Arbeits-
plätzen gebunden (getrennt für die Jahre 1993 bis 1996)? 

7. Um wie viele Arbeitsplätze, in welchen Branchen und in 
welchen Ländern jeweils handelt es sich dabei (getrennt 

für die Jahre 1993 bis 1996)? 

8. Zu welchen Ergebnissen haben wichtige Erfolgskontrollen 
zur Zahl der gesicherten Arbeitsplätze jeweils geführt? 

9. Wie viele Arbeitsplätze wären nach Einschätzung der Bun-
desregierung ohne Finanzhilfen nicht wirtschaftlich und 

würden verlorengehen? 

10. Auf welche Branchen und jeweils Arbeitsplätze sowie Fi-
nanzhilfen trifft das in den einzelnen Bundesländern zu? 

11. In welchem Umfang ist die Gewährung von Finanzhilfen 
indirekt an die Sicherung und Umgestaltung von Arbeits-

plätzen gebunden? 

12. Um wie viele Arbeitsplätze, in welchen Branchen und in 
welchen Ländern jeweils handelt es sich dabei? 

13. Wie viele Arbeitsplätze werden in den einzelnen Ländern 
durch die Zuschüsse an die Bundesmonopolverwaltung für 

Branntwein gesichert? 

14. Mit welcher Begründung werden 20 Jahre nach Abschluß 
der Maßnahmen weiterhin Finanzhilfen „Vergütung an 
Banken für die Verwaltung von Bundesmitteln" (Einzelplan 
10 des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten Kapitel 10 02 Titel 671 94) gezahlt? 

15. Bei welchen Erfolgskontrollen wurde deutlich, daß Fi-

nanzhilfen zur Erhöhung der Gewinne der Unternehmen 
beigetragen haben und gleichzeitig Arbeitsplätze abge-

baut wurden? 

16. Welche Erfolgskontrollen wurden durchgeführt, in die die 
Frage Gewinnentwicklung der Unternehmen infolge von 
Finanzhilfen und die Sicherung von Arbeitsplätzen einge-

gangen ist? 

17. Zu welchen Ergebnissen haben sie im einzelnen geführt? 

18. Welche Finanzhilfen sind nicht an die Sicherung und Um-
gestaltung von Arbeitsplätzen gebunden? 

19. Welchen Umfang haben diese Finanzhilfen jeweils? 
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II. Steuervergünstigungen 

20. In welchem Umfang werden Steuervergünstigungen 
gemäß § 12 StWG insgesamt und .  in den einzelnen Bun-
desländern jeweils gewährt? 

21. In welchem Umfang werden Steuervergünstigungen ins-
gesamt und in den einzelnen Bundesländern jeweils ge-
währt 

a) an Existenzgründer? 

b) an Unternehmen mit unter 20 Beschäftigten? 

c) an Unternehmen mit 20 bis 99 Beschäftigten? 

d) an Unternehmen mit 100 bis 499 Beschäftigten? 

e) an Unternehmen mit 500 bis 999 Beschäftigten? 

f) an Unternehmen mit 1 000 und mehr Beschäftigten? 

22. Für welche Steuervergünstigungen läßt sich eine Aufglie-
derung der vorangegangenen Frage vornehmen? 

23. Welche 20 Unternehmen erhalten die größten Steuerver-
günstigungen (getrennt für die Jahre 1993 bis 1996)? 

24. In welchem Umfang sind Steuervergünstigungen gesetz-
lich an die Frage der Sicherung und Umgestaltung von Ar-
beitsplätzen gebunden? 

25. In welchem Umfang sind Steuervergünstigungen jeweils 
direkt an die Sicherung und Umgestaltung von Arbeits-
plätzen gebunden? 

26. Um wie viele Arbeitsplätze, in welchen Branchen und in 
welchen Ländern jeweils handelt es sich dabei? 

27. Zu welchen Ergebnissen haben wichtige Erfolgskontrollen 
zur Zahl der gesicherten Arbeitsplätze jeweils geführt? 

28. Wie viele Arbeitsplätze wären nach Einschätzung der Bun-
desregierung ohne Steuervergünstigungen nicht wirt-
schaftlich und würden verlorengehen? 

29. Auf welche Branchen und jeweils Arbeitsplätze sowie Steu-
ervergünstigungen trifft das in den einzelnen Bundeslän-
dern zu? 

30. In welchem Umfang sind Steuervergünstigungen jeweils 
indirekt an die Sicherung und Umgestaltung von Arbeits-
plätzen gebunden? 

31. Um wie viele Arbeitsplätze, in welchen Branchen und in 
welchen Ländern jeweils handelt es sich dabei? 

32. Welche Erfolgskontrollen wurden durchgeführt, in die die 
Frage Gewinnentwicklung der  Unternehmen infolge von 
Steuervergünstigungen und die Sicherung von Arbeits-
plätzen eingegangen ist? 

33. Zu welchen Ergebnissen haben sie im einzelnen geführt? 
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34. Welche Steuervergünstigungen sind nicht an die Sicherung 
und Umgestaltung von Arbeitsplätzen gebunden? 

35. Welchen Umfang haben sie jeweils? 

36. Welche Steuervergünstigungen beziehen sich auf den Ver-
brauch von nicht reproduzierbaren Rohstoffen und auf 
Brennstoffe wie Gasöl, Luftfahrtsbetriebsstoffe und andere? 

37. Welche Höhe haben sie jeweils? 

38. Welche Absichten zur Reduzierung dieser Steuervergün-

stigungen gibt es? 

III. Subventionen insgesamt 

39. In welchem Umfang werden Subventionen nicht an Unter-
nehmen, sondern z. B. an Bürgerinnen und Bürger geleistet 
(getrennt für die Jahre 1993 bis 1996)? 

40. Welche Subventionen sind das im einzelnen? 

41. In welcher Form und in welchem Umfang jeweils federn  Sub

-

ventionen unzumutbare soziale Härten vorübergehend ab? 

42. Welche Erkenntnisse sind der Bundesregierung bekannt, 
daß sich die Gewinne der Unternehmen, die von Finanz-
hilfen begünstigt sind, anders entwickelt haben als die 
Gewinne der Unternehmen insgesamt? 

43. Welche Erkenntnisse sind der Bundesregierung bekannt, 
daß sich die Gewinne der Unternehmen, die von Steuer-
vergünstigungen begünstigt sind, anders entwickelt haben 
als die Gewinne der Unternehmen insgesamt? 

44. Wie viele Existenzgründungen wurden durch welche Sub-
ventionen in welchem Umfang in den einzelnen Bundes-
ländern tatsächlich gefördert? 

45. Welchen Anteil haben die mit Subventionen geförderten 
Existenzgründungen an den Existenzgründungen in den 
einzelnen Bundesländern jeweils? 

46. Wie viele Existenzgründungen sind das jeweils in den ein-
zelnen Ländern brutto, abzüglich der Beendigung der tätig 
gewordenen Existenzgründerinnen und Existenzgründer? 

47. Welche Leistungen der Gebietskörperschaften, die dem 
Charakter nach Subventionen darstellen, sind in die vor-
liegenden Angaben nicht aufgenommen? 

48. Welchen Umfang haben diese Leistungen jeweils? 

IV. Subventionen für Wirtschaftsbereiche 

49. Wie hoch sind die Subventionen je Erwerbstätigen im Wirt-
schaftsbereich Luft- und Raumfahrttechnik (getrennt für 
die Jahre 1993 bis 1996) 

a) insgesamt? 

b) im zivilen Bereich? 

c) im militärischen Bereich? 
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50. Wie hoch sind die Subventionen je Erwerbstätigen in der 
Luft- und Raumfahrttechnik im Einzelfall höchstens (ge-
trennt für die Jahre 1993 bis 1996)? 

51. Für den Schiffbau sowie die Luft- und Raumfahrttechnik 
wird jeweils gefragt: 

a) In welchem Umfang gehen Subventionen in die alten 
Länder (getrennt für die Jahre 1993 bis 1996)? 

b) An wie viele und an welche Unternehmen werden sie 
gezahlt? 

c) Welcher Anteil der Arbeitsplätze ist von Subventionen 
begünstigt? 

d) In welchem Umfang gehen Subventionen in die neuen 
Länder? 

e) An welche Unternehmen werden sie gezahlt? 

f) Welcher Anteil der Arbeitsplätze ist von Subventionen 
begünstigt? 

g) Wie verändern sich die Angaben unter a) bis f) bei Ein-
rechnung der Subventionen der Länder und der Eu-
ropäischen Union? 

h) Welche Subventionen sind dabei in welchem Umfang 
eingerechnet? 

52. Wie hoch sind die Subventionen je Erwerbstätigen im 
Schiffbau im Einzelfall höchstens (getrennt für die Jahre 
1993 bis 1996)? 

53. In welchem Umfang gehen Subventionen für die Land-
wirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft in die alten Länder 
(getrennt für die Jahre 1993 bis 1996)? 

54. Welcher Anteil der Arbeitsplätze in der Landwirtschaft, 
Fischerei, Forstwirtschaft ist in den alten Ländern von 
Subventionen begünstigt? 

55. Wie hoch sind die Subventionen je Erwerbstätigen in der 
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft im Einzelfall 
höchstens (getrennt für die Jahre 1993 bis 1996)? 

56. In welchem Umfang gehen Subventionen für die Land-
wirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft in die neuen Länder 
(getrennt für die Jahre 1993 bis 1996)? 

57. Welcher Anteil der Arbeitsplätze in der Landwirtschaft, 
Fischerei, Forstwirtschaft ist in den neuen Ländern von 
Subventionen begünstigt (getrennt für die Jahre 1993 bis 

 1996)? 

58. Wie hoch sind die Subventionen je Erwerbstätigen im Ein-
zelfall höchstens (getrennt für die Jahre 1993 bis 1996)? 

59. Welche Erfolgskontrollen geben darüber Auskunft? 

Bonn, den 19. Dezember 1996 

Dr. Christa Luft 
Dr. Heidi Knake-Werner 

Rolf Kutzmutz 
Dr. Gregor Gysi und Gruppe 








